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Vielen Dank!

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie für Ihren Besuch im EWO einen
Termin. DANKE.

Einwohnermelde- und Passamt (EWO):

Der Öffnungstermin im März 2026 entfällt !!

BITTE VORMERKEN:
Nächster Termin der Samstagsöffnung ist der
18.04.2026

Sitzungstermin – Gemeinderat
Donnerstag, 19.03.2026

um 19:30 Uhr
im Pfarrheim Kirchheim

Zu den Sitzungen sind alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger herzlich eingeladen!

Die nächste Bürgermeister-Sprechstunde ist
am 10.03.2026 um 16:00 Uhr im Rathaus Kirch-
heim.

Bitte beachten Sie den neuen
Redaktionsschluss für die nächste

Ausgabe:

15.03.2026
Bitte schicken Sie Ihre Anzeige bzw. Ihre Texte
rechtzeitig per E-Mail an
mitteilungsblatt@kirchheim-ufr.de
Ansprechpartnerin: Corinna Holler
Tel. 09366 9061-0

Jetzt Neu: GemeindeApp „Kiri-Beach“

- Aktuelle Informationen
- DorfKalender
- Vereins-Infos
- Gruppen

Abrufbar auf Smartphones und im Browser.
Datenschutzkonform aus Würzburg.
https://kiribeach.communiapp.de
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Aktuelles aus der Gemeinde
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Frühling hat sich schon mal mit einer kurzen Vor-
schau bei uns gemeldet - offenbar haben wir erfolgreich
den Winter ausgetrieben: In der ganzen Gemeinde
wurde im Februar ausgelassen Fasching gefeiert.
Ob in Kindergärten, Schule, Rathaus oder Pfarrheim, im
Bürgerheim, der Turnhalle oder auf der Straße beim Fa-
schingszug: bei vielen Gelegenheiten konnten kleine und
große Närrinnen und Narren sich verkleiden und die
grauen Tage bunt und fröhlich werden lassen.
Gaubüttelbrunner Männerballett, der Kirchheimer Fa-
schingswagen und d einige Fußgruppen haben uns auch
außerhalb der Gemeinde mehrfach würdig vertreten.
Vielen Dank an Euch sowie an den Elferrat, die faschings-
treibenden Vereine und die vielen Helferinnen und Hel-
fer! Was wir ganz sicher aus dem Fasching mitgenom-
men haben, ist „Oben gute Laune, unten gute Laune,…“.
Zum Glück hat der Winter beim Fasching kurz mal nach-
gelassen: Vorher hatten wir überdurchschnittlich viele
Schneetage in Kirchheim. Inzwischen sind wir dem neuen
Gemeindeschlepper als Räumfahrzeug zumindest schon
nähergekommen: Der Gemeinderat hat entschieden, bis
zu 46000€ für ein neues Fahrzeug auszugeben und das
wird gerade gesucht. Gerade als ich diese Zeilen
schreibe, schneit es noch mal heftig und die Kollegen
vom Bauhof müssen wieder mit der Schneeschippe raus.
Gerne hätten wir den neuen Schlepper jetzt schon in Be-
trieb genommen, aber bei einer solchen Investition muss
das Fahrzeug gut ausgesucht werden. Hoffentlich bleibt
diese Arbeit für den Rest des Winters erspart.
Im Gemeinderat wurden in der letzten Sitzung die ersten
Auftragsvergaben für die Tagespflege beschlossen und
auch hier waren die Gemeindearbeiter schon fleißig: Der
Rückbau der Einrichtung, Heizungen und Sanitärausstat-
tung in Eigenleistung spart später bares Geld.
Dafür musste die Bücherei in Gaubüttelbrunn nun umzie-
hen. Sie findet während der Bauarbeiten Platz in Dachge-
schoss des Bürgerheimes.
Weiterhin wurde beschlossen, die Erstellung einer kom-
munalen Wärmeplanung in Auftrag zu geben.
Hier wird ein Fachinstitut ab der zweiten Jahreshälfte mit
einer Bestandsaufnahme beginnen und prüfen, ob es
Möglichkeiten für eine zentrale Wärmeerzeugung oder
-nutzung in den Dörfern gibt.
Nicht nur im Gemeinderat, auch an vielen Stammtischen
und sogar im Fasching war der Biber ein großes Thema.
Gerade am unteren Dammbach in Gaubüttelbrunn schei-
nen sich die Tiere besonders wohl zu fühlen und Straße,
Radweg und Kanal sind sehr nah (oder zu nah) an den
Bach gebaut.
Biber bauen Dämme, um den Wasserstand zu erhöhen.
Ein hoher Wasserstand gibt ihnen Schutz, weil sie dann

ihre Eingänge unter Wasser anlegen können und Feinde
keinen Zugang haben.
Unser Ziel als Gemeinde ist es, den Wasserstand so weit
wie möglich innerhalb des Bachbettes zu halten und die
Infrastruktur (Straßen und Kanäle) und die Felder zu
schützen. Oder anders gesagt: Eine Koexistenz soll so-
weit es geht ermöglicht werden.
Dabei sind unseren Möglichkeiten enge Grenzen gesetzt.
Der Biber gehört zu den streng geschützten Arten, deren
Lebensräume und Populationen qua Gesetz dauerhaft
erhalten werden müssen. Dass wir wieder Biber bei uns
und in Bayern haben hat aber auch ganz handfeste Vor-
teile. Biber tragen zur Artenvielfalt bei, schaffen Lebens-
räume für andere Tiere und Pflanzen und halten Wasser
in der Landschaft. Der Grundwasserspiegel kann so zum
Beispiel wieder steigen.
Im aktuellen Fall müssen wir stärker als sonst eingreifen:
Durch Biberbauten ist an mindestens einer Stelle eine
von LKWs befahrene Straße unterhöhlt.
Deswegen entfernen wir (mit Ausnahmegenehmigung
der unteren Naturschutzbehörde) zwei Biberdämme
vollständig um anschließend eine Ufersicherung einzu-
bauen. Falls wir weitere Bauten finden, prüfen wir vor
deren Verschluss, ob sich noch Tiere darin befinden. Als
Vorbereitung müssen wir auf ca. 180m Bachufer Gehölze
zurückschneiden. Gesunde Bäume werden hier aber aus-
gespart. Einige geschädigte Eschen werden entnommen.
Am 08.03. ist Kommunalwahl: Es werden der Gemeinde-
rat, der Kreistag und der Landrat/die Landrätin gewählt.
Eine Bürgermeisterwahl findet in Kirchheim nicht statt,
da meine Amtszeit erst zwei Jahre und zwei Monate dau-
ert. Daher dauert diese bis 14.01.2030.
Der Gemeinderat ist Ihre direkte Vertretung in der Ge-
meinde und besteht neben mir als erstem Bürgermeister
aus 14 direkt gewählten Mitgliedern. Bitte gehen Sie,
falls noch nicht geschehen am 08.03. zur Wahl und ma-
chen Sie von Ihrem Grundrecht gebrauch. Sie haben die
Wahl aus 45 Kandidatinnen und Kandidaten. Diese große
Zahl zeigt auch, wie stark die Demokratie in unserer Ge-
meinde gelebt wird.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle im Namen der Ge-
meinde bei Allen bedanken, die sich hier zur Wahl auf-
stellen lassen. Sie zeigen damit die Bereitschaft, sich für
unsere Gemeinde einzusetzen und ein Stück Freizeit und
auch Freiheit für die Gemeinde zu investieren.
Die Arbeit im Gemeinderat ist eine sehr schöne, aber
auch anspruchsvolle Aufgabe. Ich freue mich auf weiter-
hin gute Zusammenarbeit.

Ihr erster Bürgermeister Christian Stück

P.S. : Mehr Informationen zur Wahl finden Sie auf
„aktuelles.kirchheim-ufr.de“.
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Dorfkalender Kirchheim

Tag/Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

Mi., 04.03. 19:30 Uhr  offener Stammtisch Pizzeria Lurisia B90/Grünen

Do., 05.03. ab 15:00 Uhr  Bilderbuchkino Kath. Bücherei kath. Bücherei

Do., 05.03. 14:00 Uhr  Spielenachmittag Pfarrheim SeniorenTEAM

Sa., 07.03. 9:30 Uhr 2. Obstbaum-Schnittkurs Baumeländle Kühruh OGV

So., 08.03. ab 8:00 Uhr  Kommunalwahl

Di., 17.03. 19:30 Uhr  Jahreshauptversammlung  Kindergarten St. Michael

Mi., 18.03. 19:30 Uhr  Mitgliederversammlung NZ Sportgaststätte Förderverein Schwimmb.

Do., 19.03. 14:00 Uhr  Seniorennachmittag Pfarrheim SeniorenTEAM

Do., 19.03. 19:30 Uhr  Gemeinderatssitzung Pfarrheim Gemeinde

Die., 24.03. 19:30 Uhr  Jahreshauptversammlung  Pizzeria Lurisia Jagdgenossenschaft

Mi., 25.03. 19:30 Uhr  Jahreshauptversammlung  Musikheim Musikverein e.V.

Mi., 25.03. 19:30 Uhr  offener Stammtisch Pizzeria Lurisia B90/Grünen

Do., 26.03. 14:00 Uhr  Spielenachmittag Pfarrheim SeniorenTEAM

Dorfkalender Gaubüttelbrunn

Tag/Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

Sa., 07.03. 19:00 Uhr  Mitgliederversammlung Kaffeebar Musikhalle  OGV

So., 08.03. ab 8:00 Uhr  Kommunalwahl

Sa. 14.03. ab 16:00 Uhr  1. Frühlingsfest Musikhalle Musikverein Eintracht 1914

Mi., 18.03. 13:30 Uhr  Seniorennachmittag Bürgerheim TEAM Seniorenkreis

Sa., 21.03. 19:00 Uhr  24. Kickerturnier Bürgerheim DJK

So., 22.03. 19:00 Ihr Jahreshauptversammlung  Kaffeebar Musikhalle  KiTa St. Anna e.V.

So., 29.03. 19:00 Uhr  Mitgliederversammlung Musikhalle Musikverein Eintracht 1914

                                                                                 Den Dorfkalender finden Sie auch auf aktuelles.kirchheim-ufr.de.

Verwaltung wegen Wahl geschlossen!
Aufgrund von Auszählungsarbeiten im Rahmen der Kommunalwahl ist am 09.03.2026
kein Besucher- und Publikumsverkehr möglich.

Danke für Ihr Verständnis.



Gemeinde Kirchheim Seite 7



Gemeinde Kirchheim Seite 8

Abfalltermine

Meldung Fundsache:

Keine Fundsachen

Aktuelle Zahlen aus dem Einwohnermelde- und
Standesamt

Einwohner Stand 30.11.2025:           2.346
Einwohner Stand 31.12.2025:           2.347

Kirchheim:                                             1.744
Gaubüttelbrunn:                           603

Zuzüge                     8 Hauptwohnung   (0 NW)
Wegzüge                 5 Hauptwohnung   (1 NW)
Umzüge                   0 Hauptwohnung   (1 NW)
Geburten                0
Eheschließungen   0
Sterbefälle 2
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Grundschulverband Kirchheim – Info´s

Ferienbetreuung 2026
Liebe Kinder, liebe Eltern!

Auch in diesem Jahr wird eine Ferienbetreuung über den Grundschulverband Kirchheim organisiert.
Informationen zum Programm und Anmeldemöglichkeiten findet Ihr/finden Sie unter https://www.un-
ser-ferienprogramm.de/kirchheim-ufr

FERIENBETREUUNG in der Mittagsbetreuung in Kleinrinderfeld:

Ostern 1. Woche: 30.03. - 02.04.2026  Anmeldeschluss: 02.03.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Ostern 2. Woche: 07.04. - 10.04.2026  Anmeldeschluss: 02.03.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Pfingsten: 26.05. - 29.05.2026 Anmeldeschluss: 13.04.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Sommer: 17.08. - 21.08.2026 Anmeldeschluss: 13.04.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Herbst: 02.11. – 06.11.2026    Anmeldeschluss: 02.10.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

An der Ferienbetreuung im „gelben Haus“ in Kleinrinderfeld können alle Kinder aus den Mit-
gliedsgemeinden des Schulverbandes im Alter zwischen 6 und 12 Jahren (zum Zeitpunkt der
Durchführung) teilnehmen.
Alle Veranstaltungen können erst ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Kindern stattfin-
den! Die Absage würde am Tag nach dem Anmeldeschluss per E-Mail erfolgen.

ABENTEUERSPIELPLATZ (Sommerferienbetreuung):

1. Woche  03.08.- 07.08.2026  Anmeldeschluss: 13.04.2026
Teilnahmegebühr 1. Kind: 65€/Woche
ab dem 2.Geschwisterkind: 50€/Woche2. Woche 10.08.- 14.08.2026

Am Abenteuerspielplatz können alle Kinder aus den Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes im
Alter von 6 – 15 Jahren (zum Zeitpunkt der Durchführung) teilnehmen. In diesem Jahr wird der
Abenteuerspielplatz in Kleinrinderfeld stattfinden.

Wir bitten um Verständnis, dass wir nach dem jeweiligen Anmeldeschluss keine Nachmeldungen
mehr annehmen können.

Es besteht jedoch die Möglichkeit sich auf eine Warteliste schreiben zu lassen. Bitte schreiben Sie
hierfür eine E-Mail an ferienbetreuung@kirchheim-ufr.de, bitte geben Sie folgendes mit an: Name,
Geburtsdatum, Adresse des Kindes und eine Telefonnummer, unter der sie gut zu erreichen sind.
Falls Ihr Kind nachrücken kann, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.
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Betreuer*innen (m/w/d) für unseren Abenteuerspielplatz 
für den Zeitraum vom 03.08. – 14.08 2026 gesucht

Der Abenteuerspielplatz ist ein 14tägiges Ferienbetreuungsangebot des Grundschulverban-
des Kirchheim für max. 120 Kinder im Alter von 6 – 15 Jahren. In diesem Jahr findet das An-
gebot in der Gemeinde Kleinrinderfeld statt.

Deine Aufgaben:

- Verantwortungsvolle Betreuung einer Gruppe von ca. 15 Kindern
- Teamarbeit auf dem Platz, auch über die Kleingruppe hinaus
- Mitarbeit bei der themengebundenen Programmgestaltung 
- Begleitung, Motivation und Anleitung der Kindergruppe bei den vielfältigen Angeboten, 

wie Zeltaufbau, Dorfrallye, Ausflüge, Basteln, Spiele spielen 

Dein Profil:

- Du bist mindestens 16 Jahre alt, motiviert, engagiert und verantwortungsbewusst
- Du bist zuverlässig und hast evtl. schon Erfahrung im Umgang mit Kindern
- Ein respekt- und liebevoller Umgang mit Kindern ist für Dich selbstverständlich
- Du traust Dir zu, die Verantwortung und Aufsicht für 15 Kinder im Alter von 6 – 15 Jah-

ren zu übernehmen
- Du arbeitest gern im Team und zeigst Bereitschaft auch ehrenamtlich an Besprechun-

gen und Schulungen teilzunehmen

Du kannst bei uns bis zu 500 € brutto pro Woche verdienen. Wir freuen uns auf Deine Be-
werbung!

Du hast Interesse und möchtest beim Abenteuerspielplatz 2026 als Betreuer dabei sein? 
Dann bewerbe Dich ab sofort bis spätestens 13.04.2026, gerne per E-Mail an 
stefanie.schmitt@kirchheim-ufr.de

Fragen Vorab beantwortet gerne Stefanie Schmitt entweder per Mail oder Di und Fr (außer-
halb der Ferien) telefonisch von 8-11 Uhr unter 09366/906129.

Bei Fragen zum Programm und Ablauf wendet Euch gerne an Frau Ruppe/Schulsozialarbeit.
Erreichbar von Mo. bis Fr. Vormittag unter 0160 9344 2899 oder per E-Mail un-
terruppe@grundschulekirchheim.de
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In eigener Sache – Wir suchen Verstärkung im Hauptamt / Schwerpunkt Einwohnermeldeamt

Verwaltungsgemeinschaft
Kirchheim

Die Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in Kirchheim, zu der die Gemeinden Kirchheim und
Geroldshausen gehören, betreut insgesamt ca. 3.600 Einwohner. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

Das sind Ihre Aufgabenschwerpunkte:

· Übernahme eines Sachgebiets im Hauptamt / Schwerpunkt Einwohnermeldeamt
wegen anstehendem Austritt einer Mitarbeiterin

Das brauchen Sie für diese Aufgaben:

· eine erfolgreich abgeschlossene Verwaltungsausbildung für den öffentlichen Dienst
(Verwaltungsfachangestellte/r bzw. AL I) oder eine vergleichbare Ausbildung

· wünschenswerterweise eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung

Das erwarten wir bei der Erfüllung der Aufgaben:

· Sicherer und höflicher Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern, Aufgeschlossenheit
für deren Belange

· Entscheidungsfreude, ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie hohe Einsatz-
bereitschaft und Eigenmotivation

Das bieten wir Ihnen für diese Aufgaben:

· Ein anspruchsvolles, interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum
· Ein kompetentes und eingespieltes Mitarbeiterteam
· Eine leistungsgerechte Vergütung nach Qualifikation und bisheriger Tätigkeit mit

entsprechender Vergütung nach dem TVöD-VKA, Möglichkeit zum Dienstradleasing,
Anmeldung bei der ZVK (Betriebsrente)

· Einen unbefristeten Arbeitsplatz

Sie können sich unter www.kirchheim-ufr.de umfassend über die Verwaltungsgemeinschaft
informieren. Wir bitten Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen an den 1. Vorsitzenden der Verwal-
tungsgemeinschaft Kirchheim, Herrn 1. Bürgermeister Christian Stück auf dem Postweg
oder elektronisch an die E-Mail-Adresse verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de zu
übermitteln. In Papierform eingereichte Unterlagen werden drei Monate nach Abschluss des
Verfahrens datenschutzkonform vernichtet.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage.
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Schwimmbadsaison 2026

Die Gemeinde Kirchheim sucht für die Badesaison 2026 engagierte

Aufsichtskräfte für das Freibad (m/w/d)

Die Aufsichtskräfte müssen volljährig sein, die Qualifikation einer/s Rettungsschwimmerin/s (Abzei-
chen Silber) haben, oder bei uns eine kombinierte Rettungsübung absolvieren, in der Ersten Hilfe
ausgebildet sein und die für die Erfüllung der Aufgaben körperliche und geistige Eignung besitzen.

Im Hinblick auf die wetterabhängigen Einsatzzeiten im Freibad erwarten wir entsprechende Flexibi-
lität und bieten im Gegenzug eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit leistungsge-
rechter Bezahlung.

Die Vergütung erfolgt nach EG2 St1 und beträgt aktuell 16,32 € pro Stunde. Sie unterliegt den tarif-
lichen Anpassungen des öffentlichen Dienstes.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Kirchheim. Gerne können Sie diese auch per Mail
an verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de übermitteln.

Für Rückfragen stehen 1. Bürgermeister Stück und Frau Prax (Tel.: 09366/9061-0) zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise auf unserer Homepage.



Gemeinde Kirchheim Seite 15

Die Gemeinde Kirchheim sucht für die Badesaison 2026 engagierte

Bedienstete (m/w/d) für den Bereich Freibad-Technik

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Durchführung der Arbeiten vor Öffnung des Schwimmbads.
• Tägliche Reinigung der beiden Becken (Schwimmbeckensauger, Kescher).
• Tägliche Reinigung der Außen-Duschen.
• Probenentnahme und Überprüfung der Wasserwerte. Verständigung des Bauhofleiters bei
   Abweichungen.
• Übernahme von Tätigkeiten nach Weisung Bauhofleitung (z.B. Rasen wässern).

Im Hinblick auf die wetterabhängigen Einsatzzeiten im Freibad erwarten wir entsprechende Flexibi-
lität und bieten im Gegenzug eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit leistungsge-
rechter Bezahlung.

Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Ar-
beitszeit von 5h/Woche an 5 Arbeitstagen (Mo – Fr jeweils 1h).

Die Vergütung erfolgt nach EG1 St2 und beträgt aktuell 14,95 € pro Stunde. Sie unterliegt den tarif-
lichen Anpassungen des öffentlichen Dienstes.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Kirchheim. Gerne können Sie diese auch per Mail
an verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de übermitteln.

Für Rückfragen stehen 1. Bürgermeister Stück und Frau Prax (Tel.: 09366/9061-0) zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise auf unserer Homepage.

Die Gemeinde Kirchheim sucht für die Badesaison 2026
Mitarbeiter*innen (m/w/d) für Kasse

Zu Ihren Aufgaben gehören:
•    Verkauf von Einzel- und Saisonkarten
•    Verbuchung mittels elektronischer Registrierkasse
•    Zahlenmäßige Erfassung der Badegäste

Die Vergütung erfolgt nach EG1 St2 und beträgt aktuell 14,95 € pro Stunde. Sie unterliegt den
tariflichen Anpassungen des öffentlichen Dienstes.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Kirchheim. Gerne können Sie diese auch
per Mail an verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de übermitteln.

Für Rückfragen stehen 1. Bürgermeister Stück und Frau Prax (Tel.: 09366/9061-0) zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise auf unserer Homepage.
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Wir sagen DANKE - Kindergarten St. Anna Gaubüttelbrunn
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Wir sagen DANKE – Freiwillige Feuerwehr Kirchheim 1869 e.V.
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Aktuelles aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 22.01.2026
Anbau Kindergarten Kirchheim: Außenanlagen
In diesem Jahr steht nach dem Winter die Fertigstel-
lung der Außenanlagen am Anbau Kindergarten Kirch-
heim an.
Mit Unterstützung durch die Firma Holger Schwarz
Gartengestaltung und dem Architekturbüro Shoch2
und in enger Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
wurden Pläne für die Gestaltung der Außenanlagen
erstellt.
Diese wurden auch im Bauausschuss und im Gemein-
derat bereits besprochen.
Hier wurden auch einige Einsparungen erzielt und dar-
über hinaus mit dem Kindergarten vereinbart, dass ein
großes „Piratenschiff“ zunächst nicht ausgeführt und
später durch Spenden finanziert wird.
Von den Gemeindearbeitern wurden bereits die Pflas-
terflächen erstellt und das Gelände vorbereitet. Jetzt
stehen Ausschreibungen und Vergaben für die Fertig-
stellung an.
Dafür schlägt die Verwaltung folgende Vorgehens-
weise vor:

· Drei Gewerke
· Landschaftsbau

o Geländemodellierung, Pflanzarbeiten
o Geschätzte Kosten ca. 105.000€

zzgl.USt
o -> Beschränkte Ausschreibung

· Ungedämmte Nebenanlagen / Lagerräume
o Kinderwagenraum, Geräteschuppen
o Geschätzte Kosten ca. 50.000€ zzgl.

USt
o -> Beschränkte Ausschreibung

· Spielgeräte und Holzeinbauten
o Spielhäuser, usw.

§ Geschätzte Kosten ca.
99.000€ zzgl. USt

· -> Direktauftrag
Ein Direktauftrag ist seit 01.01.2025 bis 100.000 € zzgl.
USt möglich. In diesem Fall empfiehlt sich diese ver-
einfachte Auftragsvergabe.
Der Johanniszweigverein hat für die Spielgeräte und
Holzeinbauten eine Spende von 60.000€ in Aussicht
gestellt. Der Verein hat auch die für das Piratenschiff
nötigen Spenden annähernd gesammelt. Bei der Ge-
meinde sind 2025 weitere 4.850€ an Spenden für die
Außenanlagen eingegangen.
Der Kindergarten und Johanniszweigverein wünschen
sich für Ihre Spende wie bisher Spielgeräte der Firma

Schwarz. Diese sind liebevoll gestaltet, langlebig und
haben einen hohen Spielwert.
Bei Spielgeräten ist der Markt sehr eingeschränkt und
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die
Firma Schwarz auch oft die wirtschaftlichsten Ange-
bote abgegeben hat.
Durch die Spende des Johanniszeigvereins ist auch
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit genüge getan.
Für die Außenanlagen können nach letzter Berech-
nung bis zu 252.000€ zzgl. Ust. ausgegeben werden.
Es wurden bisher 18.000 € verbaut.
Ein GR fragt nach, woher der Betrag käme. Herr Bgm
Stück sagt hierzu, dass die Kosten aus der laufenden
Kostenfortschreibung des Architektur Büros kommen.
Damit lägen wir nach derzeitigem Stand noch im Rah-
men der Kostenberechnung. Es seien aber noch nicht
alle Schlussrechnungen gestellt.
Ein GR fragt nach, ob die Pflasterarbeiten, die von den
Gemeindearbeiter ausgeführt wurde, bereits aus der
Auflistung rausgerechnet wurde. Dies bejaht Herr Bgm
Stück.
Der GR findet die Gesamtkosten für die Außenanlagen
immer noch sehr hoch und bittet, Einsparungen und
Eigenleistungen zu prüfen.
Eine GR’in bittet, der Trägerverein möge nach einem
Zuschuss der Diözese für die Spielgeräte fragen.
Sie fragt weiterhin nach ob der Kriechhügel im Altbe-
reich weiter genutzt werden kann? Hierzu sagt Herr
Bgm Stück, dass die Betonröhre seines Wissens nach
nicht mehr genutzt werden kann.
Eine GR’in findet den Landschaftsplan sehr schön, die
Bäume sollen geschützt sowie die vorhandenen Pflan-
zen sollen, wenn möglich erhalten bleiben.
Die Holzgeräte sollen von der Firma Holger Schwarz
bezogen werden, die wären die besten.
Ein GR fragt nach, ob die Pflasterfläche groß genug ist,
um die Zufahrt zu gewährleisten. Dies bejaht Herr
Bgm Stück.
Er fragt weiter nach, ob die Holzbrücke Teil der Pla-
nung ist, das verneint der 1. Bürgermeister Stück. Eine
neue Brücke hätte das Budget weit überzogen.
Ein GR fragt nach der Größe der geplanten Schup-
pen/Lagerräume:

· 1 Schuppen/Lagerraum aus Holz 5,60 x 4,00
· 2 Schuppen/Lagerraum aus Holz 2,50 x 3,00
· Kinderwagenraum aus Holz 2,00 x 7,00
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Beschluss:
Der Gemeinderat ist mit der Planung und der Vorge-
hensweise einverstanden:
Die Spielgeräte, Holzeinbauten sowie die Lagerräume
sollen als Direktauftrag vergeben und der Landschafts-
bau soll beschränkt ausgeschrieben werden.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
Reparatur des Gemeindeschleppers

Der gemeindeeigene Kleintraktor John Deere 2027,
der vor allem im Winterdienst und in der Grünpflege
eingesetzt wird, ist derzeit defekt. Das Fahrzeug
wurde im Juli 2014 für 34.000 € zuzüglich Mehrwert-
steuer angeschafft. Zwischen den Jahren kam es zu ei-
nem technischen Defekt, das Fahrzeug ist aktuell nicht
einsatzbereit.
Das Fahrzeug ist momentan nicht einsatzbereit. Der
vorliegende Kostenvoranschlag der Werkstatt beläuft
sich auf etwa 9.000 €. Betroffen sind unter anderem
Getriebe, Hydrostat und Antriebswelle. Das Motor-
steuergerät müsste zusätzlich und ohne gesicherte Di-
agnose ausgetauscht werden. Ob dies tatsächlich die
Ursache des ursprünglichen Ausfalls behebt, ist nicht
sicher.
Die Werkstatt weist darauf hin, dass weitere Repara-
turen erforderlich werden könnten. Insgesamt wird in-
klusive der bereits aufgelaufenen Summen mit mögli-
chen Gesamtkosten von rund 11.000 € gerechnet, wo-
bei nicht sichergestellt ist, dass damit alle Probleme
endgültig behoben sind. Zusätzlich wird festgestellt,
dass der Kabinenboden bereits teilweise durchgeros-
tet ist.
Angesichts der hohen Reparaturkosten, der unklaren
Fehlerursachen und des allgemeinen Zustands des
Fahrzeugs stellt sich die Frage, ob eine umfangreiche
Instandsetzung wirtschaftlich sinnvoll ist.
Alternativen wären eine Neubeschaffung, ein Ge-
brauchtfahrzeug oder Leasing.
Mehrere GR äußern sich zustimmend zur Ersatzbe-
schaffung. Eine weitere Reparatur wird nicht als ziel-
führend angesehen.
Beschluss:
Der Gemeindeschlepper soll nicht wieder in Stand ge-
setzt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, Ange-
bote für eine Ersatzbeschaffung einzuholen.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
Rückbau eines Biberdammes am Dammbach,
Gaubüttelbrunn

Am 20.12.2025 trat am Flurweg am Dammbach auf
Höhe der ehemaligen Kläranlage ein Loch in der Stra-
ßendecke auf. Darunter war eine größere Aushöhlung
sichtbar.

Nach Rücksprache mit dem Biberbeauftragten des
Landkreises, Michael Hein wurde bestätigt, dass der
Schaden durch einen Biber entstanden

Herr Hein nahm die Röhre in Augenschein und er-
gänzte
"Es stellt sich die Frage, inwieweit weitere Fluchtröh-
ren zwischen der Straße und der jetzt entdeckten
Röhre bereits vorhanden sind bzw. ob der Biber in Zu-
kunft in dem Bereich welche gräbt. Das ist grundsätz-
lich möglich und zu befürchten. Da in diesem Wegebe-
reich Betriebsverkehr stattfindet kann das zu Gefahrsi-
tuationen führen. "
Entlang des Firmengeländes der Firma SKH ist der
Bach aufgestaut, weitere Röhren und Höhlen sind
möglich - Straßenschäden können nicht ausgeschlos-
sen werden.
Die Firma SKH befürchtet wirtschaftliche Schäden
sollte ein LKW hier steckenbleiben und dadurch Lie-
ferverpflichtungen in sechsstelliger Höhe nicht einge-
halten werden können.
Ein kurzfristig anberaumter Ortstermin ergab, dass ein
Rückbau des Biberdammes nur nach Bewilligung einer
artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung durch
das Landratsamt möglich ist.
Hierfür muss zwingend ein Konzept vorgelegt werden,
wie der Bau von weiteren Röhren zu verhindern ist.
Eine Überwachung des Baches ist nicht ausreichend.
Die Ufersicherung könnte nach Beispielen aus der
Fachliteratur z.B. mit einem Steinschlagnetz herge-
stellt werden. Dieses müsste auf dem Bachufer auf ei-
ner Länge von 250m ca. 1,50m hoch angebracht wer-
den.

Gehölze müssen dafür auf Stock gesetzt werden,
Bäume werden ausgespart.
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Eine Kostenschätzung für Material und Maschinenein-
satz beläuft sich auf ca. 6.000 € wobei der Bedarf an
Baggerstunden ohne Erfahrungswerte nur geschätzt
werden kann.
Ein Angebot einer Fachfirma wird bis zur Sitzung vor-
liegen.
Vom Gemeinderat ist über die Vorgehensweise zu be-
raten.
Ein GR regt an, den Antrag so schnell als möglich ein-
zureichen. Sobald die Genehmigung vorliegt, sollte
das Konzept schnellstmöglich umgesetzt werden.
Ein GR berichtet, dass mehrere Besucher auf der Bür-
gerversammlung in Gaubüttelbrunn ihren großen Un-
mut über den Biber bekundet haben.
Herr 1.BGM Stück bestätigt das, er hat auf der BV über
die vielfältigen Maßnahmen der Gemeinde dazu be-
richtet. Beim Radweg wäre z. Bsp. denkbar, ein Gitter
im Boden zu vergraben um Unterhöhlung zu erschwe-
ren.
Auf die Frage, ob der Biber nicht entnommen werden
könnte sagt der 1.Bgm Stück nach Aussage des LRA
wären hier sehr hohe Hürden gesetzt und das käme
selten vor.
Ein GR berichtet über einen Artikel aus dem Spiegel,
nach dem jährlich ca. 2.800 Bieber im Freistaat Bayern
getötet werden.
Eine GR‘in bittet darum, Den Rückschnitt liegen zu las-
sen, damit der Biber nicht weitere Gehölze verbeißt.
Ein GR merkt an, dass der Biber unsere Infrastruktur
zerstört. Der Rückbau der Dämme kostet immens viel
Geld. Der Bieber müsste umgesiedelt werden.
Ein GR fragt nach, wer für die Kosten aufkommen
müsste falls der Zweckverbandssammler beschädigt
würde.
Herr Bgm Stück sagt hierzu, die Kosten muss hier der
Abwasserzweckverband Wittigbach übernehmen.
Eine GR‘in merkt an, dass die Infrastruktur wie Rad-
weg und Sammler zu nahe am Bach errichtet wurde.
Beschluss:
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, einen
Antrag auf artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmi-
gung zu stellen um zwei Biberdämme zurückzubauen.
Das dafür notwendige Konzept zur Ufersicherung soll
erstellt und inklusive nötiger Begleitmaßnahmen um-
gesetzt werden.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
Kommunale Wärmeplanung im Konvoi-Verfahren

Die kommunale Wärmeplanung (KWP) ist seit 2024
eine verpflichtende Aufgabe aller Gemeinden und
muss bis spätestens 2028 abgeschlossen sein. Sie
dient der strategischen Analyse des örtlichen

Wärmebedarfs sowie der Entwicklung von Wegen zu
einer klimaneutralen Wärmeversorgung.
In der Lenkungsgruppe der ILE Fränkischer Süden
wurde die Vorgehensweise zur Wärmeplanung mehr-
fach beraten und eine interkommunale Zusammenar-
beit als sinnvoll erachtet.
Eine interkommunale Zusammenarbeit im Konvoi bie-
tet einige Vorteile: Daten können effizienter gesam-
melt und Kosten reduziert werden. Vor allem inner-
halb der Verwaltungsgemeinschaft bietet sich diese
Vorgehensweise an.
Durch eine gemeinsame Ausschreibung und die Bün-
delung von Arbeitsschritten entstehen Kosteneinspa-
rungen und eine spürbare Entlastung der Verwaltun-
gen. Die einheitliche Datenerhebung verbessert die
Qualität der Analyse, während die Betrachtung über
Gemeindegrenzen hinweg eine abgestimmte Bewer-
tung von Wärmepotenzialen wie Abwärme oder Bio-
gasanlagen ermöglicht. Zeitpläne, Methoden und Be-
teiligungsprozesse laufen parallel, was zu konsistenten
Ergebnissen und einer klaren, einheitlichen Öffentlich-
keitsarbeit führt.
Am 9. Dezember 2025 hat Prof. Dr.-Ing. Markus
Brautsch vom Institut für Energietechnik an der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden
in der Lenkungsgruppe „Fränkischer Süden“ den Vor-
trag „Kommunale Wärmeplanung“ gehalten (siehe
Anlage).
In Bayern erfolgt die Finanzierung der kommunalen
Wärmeplanung über den Konnexitätsausgleich. Nach
Beschluss des Gemeinderats wird die erste Förder-
tranche in Höhe von 50 Prozent ausgezahlt, die zweite
folgt nach Abschluss der Planung. Gemeinden unter
10.000 Einwohnern können Aufträge bis 100.000 Euro
freihändig vergeben, müssen aber dennoch die Vorga-
ben der Konnexitätsförderung beachten.
Bei kleinen Gemeinden kann die Wärmeplanung im
vereinfachten Verfahren erfolgen.

1. Phasen der Wärmeplanung
2. Eignungsprüfung
3. Bestandsanalyse
4. Potentialanalyse
5. Szenarienentwicklung
6. Wärmewendestrategie (Maßnahmen)
7. Dokumentation der Ergebnisse
8. Öffentlichkeitsbeteiligung

Der Gemeinderat entscheidet abschließend über die
Wärmeplanung und nach aktuellem Stand treten dann
die Regelungen nach Gebäudeenergiegesetz in Kraft,
z.B. dürfen für Neubauten nur noch Heizungsanlagen
mit 65% regenerativen Energien eingebaut werden, es
gibt erweiterte Förderprogramme, usw.
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Das Institut für Energietechnik IfE GmbH an der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden
hat mit Datum vom 10. Dezember 2025 ein Angebot i.
H. v. 28.262,50 € EUR (brutto) vorgelegt. Diese Kosten
sind vollständig über den Konnexitätsausgleich ge-
deckt. Es fallen keine Kosten für die Gemeinde Kirch-
heim an.
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen hat
die Teilnahme am Konvoi und die Beauftragung des IfE
in der Sitzung vom 13.01.2026 beschlossen.
Ein GR fragt nach, ob die Betrachtung nur auf die Ge-
meinde bezogen ist, oder auch auf das Umfeld. Herr
Bgm Stück sagt hierzu, die Wärmeplanung wird zu-
sammen mit Geroldshausen erstellt und hier auch das
Gesamtbild betrachtet.
Ein GR fragt nach, ob es ein weiteres Angebot vorliegt.
Herr Bgm Stück sagt hierzu, dass nur ein Angebot vor-
liegt, aber Angebote von anderen Gemeinden sind be-
kannt und die Kosten liegen erwarteten im Rahmen.
Beschluss:
Der Auftrag zur Kommunalen Wärmeplanung nach
Landesrecht wird an die IfE GmbH, 92224 Amberg er-
teilt. Das Angebot i.H.v. 28.262,50 € wird vollständig
über den Konnexitätsausgleich gedeckt. Es fallen keine
Kosten an.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14   Nein: 0   Anwesend: 14
Tagespflege Gaubüttelbrunn: LEADER-Förderung Be-
gegnungs-Bücherei und Sinnes-Garten

Ein Teil des Gesamtkonzeptes Tagespflege sind Umzug
und Erweiterung der Bücherei sowie Gestaltung des
Gartens zum „Sinnesgarten“.
Die „Begegnungsbücherei“ wird vergrößert und es sol-
len zusätzliche Sitzmöbel, ein großer Monitor, ein Be-
sprechungstisch und eine Fotodatenbank angeschafft
werden.
Der „Sinnesgarten“ soll alle Sinne aktivieren und dafür
unter anderem mit Riech- und Taststationen gestaltet
werden.
Für diese Gestaltung wurde ein Förderantrag beim
LEADER-Programm in der LAG Süd-West-Dreieck ge-
stellt.
Aus der Kostenübersicht ergibt sich ein Eigenanteil der
Gemeinde von ca. 67.000€ zzgl. Ust.
In der letzten Gesamtkostenberechnung waren hier
78.0074 € veranschlagt.
Durch das Förderprogramm ergeben sich also Einspa-
rungen bei gleichzeitig deutlicher Aufwertung.
In der LEADER-Steuerkreis-Sitzung am 25.02.2026
wird erstmals über den Antrag beraten.
In der Gemeinderatssitzung am 26.02.2026 wäre bei
positiver Rückmeldung über die Teilnahme am Förder-
programm zu entscheiden.

Auf Rückfrage erklärt der 1.BGM Stück, der Sinnesgar-
ten sei öffentlich zugänglich.

Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung der Jah-
resrechnung 2020 der Gemeinde Kirchheim

Am 09.10., 21.10. u. 19.11.2025 fanden im Bespre-
chungsraum der Verwaltungsgemeinschaft die örtli-
chen Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen
2020 – 2023 der Gemeinde Kirchheim durch den
Rechnungsprüfungsausschuss statt.
Der Prüfbericht für das Haushaltsjahr 2020 wird dem
Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Zu den im Prüfbericht aufgeführten besonderen Be-
merkungen aus den Belegprüfungen nimmt die Ver-
waltung wie folgt Stellung:
1. Haushaltsstelle 0.4648.7090
Wie ist die die Kostenübernahme bei Krankheitsver-
tretungen im Kindergarten durch die Gemeinde gere-
gelt (GR-Beschluss)?
Der GR-Beschluss vom 20.09.2007 - TOP 5, wurde von
Herrn Schäffner bei der Sitzung am 21.10.2025 vorge-
legt. Dies Anmerkung ist damit erledigt!
2. Haushaltsstelle 0.4701.6610 – Beleg 1
Mitgliedsbeitrag Seniorenwohnanlage Hubland Würz-
burg – 2020, 12,00 EUR
Beleg fehlt (wofür sind die Kosten entstanden, Grund-
lage der Zahlung, seit wann wird gezahlt?).
Stellungnahme:
Die Gemeinde Kirchheim unterstützt die Seniorenan-
lage Hubland Würzburg schon seit vielen Jahren durch
einen Mitgliedsbeitrag. In der digitalisierten Jahres-
rechnung ist der Beitrag ab dem Haushaltsjahr 2000
mit 24 DM (12 €) erfasst, der Grund der Mitgliedschaft
ist leider nicht mehr nachvollziehbar. Die Beiträge
werden jährlich beleglos als Lastschrift vom Konto der
Gemeinde Kirchheim eingezogen, daher ist kein Beleg
verfügbar. Sollte es Wunsch des Gemeinderats sein,
kann die Mitgliedschaft beendet werden.
3. Haushaltsstelle 0.4701.7000 – Beleg 1
St. Josefs-Stift Eisingen – Beitrag 2020, 25,00 EUR
Beleg fehlt (wofür sind die Kosten entstanden?).
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Stellungnahme:
Die Gemeinde Kirchheim unterstützt schon seit vielen
Jahren den St. Josef-Stifts Eisingen durch einen Mit-
gliedsbeitrag. Bereits in der digitalisierten Jahresrech-
nung von 1998 ist eine Zahlung von 50 DM erfasst der
Beitrag dürfte jedoch schon länger geleistet werden.
Der Grund der Mitgliedschaft ist leider nicht mehr
nachvollziehbar. Die Beiträge werden jährlich beleglos
als Lastschrift vom Konto der Gemeinde Kirchheim
eingezogen, daher ist kein Beleg verfügbar. Sollte es
Wunsch des Gemeinderats sein, kann die Mitglied-
schaft beendet werden.
4. Haushaltsstelle 0.5511.7093 – Beleg 4
DJK / SV Gaubüttelbrunn – Zuwendung 2020, 3.400
EUR Förderung
Der Förderantrag wird hinsichtlich „Vereinseigene
Sportanlage“ jeweils handschriftlich von 250,00 EUR
auf 3.000 EUR korrigiert (auch 2021).
Wenn die Förderung den gemeindlichen Richtlinien
entspricht, sollte das entsprechend vermerkt / bean-
tragt und nicht korrigiert werden.
Stellungnahme:
Gemäß der vom Gemeinderat in der Sitzung vom
11.06.2015 verabschiedeten Richtlinie für die Gewäh-
rung von freiwilligen Zuwendungen an örtliche Ver-
eine / Organisationen aus Mitteln des Haushalts Kirch-
heim erhalten Vereine u.a. eine Förderung für den Un-
terhalt von Sportanlagen. Die entsprechenden Ver-
eine, die eine Förderung für Sportanlagen erhalten,
sind dort explizit benannt. Die Richtlinie wurde mit
Gemeinderatsbeschluss vom 30.07.2015 ergänzt, hier-
nach wird für die Pflege von Spotplätzen eine jährliche
Pauschale i. H. v. 3.000 € gewährt.   Auch der DJK
Gaubüttelbrunn hat Anspruch auf eine Förderung für
die Pflege eines Sportplatzes. Lt. den Förderrichtlinien
(1.4 u. 1.5) ist Fördervoraussetzung u. a. die Meldung
der Mitgliederzahlen zum Stichtag 01.01. des Jahres
bis spätestens 28.01. an die Verwaltung. Diese Mel-
dung gilt zugleich als Antrag für eine Förderung.
Die einzelnen Meldungen wurden, wie auch in 1.5 der
Richtlinie aufgeführt, von Seiten der Verwaltung stich-
probenweise geprüft und ggf. entsprechend den Vor-
gaben der Richtlinie berichtigt.
5. Haushaltsstelle 0.5700.5430 – Beleg 1
Schwimmbad – Grundreinigung Kiosk – Fa. TITAN –
Leistung vom 05.05.2020, 510,51 EUR
Wie ist die Reinigung des Kiosks grundsätzlich gere-
gelt?
Die Kosten sollten Bestandteil des Pachtvertrages sein
oder die Reinigung durch den Kioskbetreiber selbst
durchgeführt werden (zum Ende der Badesaison).
Siehe auch örtl. Prüfung Jahr 2022.
Stellungnahme:

Die Reinigung des Schwimmbadkiosks obliegt dem je-
weiligen Pächter. Nach der Saison 2019 wurde der Ki-
osk im gereinigten Zustand übergeben.
Im Jahr 2020 war der Kiosk verpachtet an Frau Bettina
Bernanke.
Vor der Schwimmbadöffnung 2020 befand sich der Ki-
osk in desolatem Zustand. Per Mail vom 13.2.2020
wurde daher vor Übergabe durch Herrn 1. Bgm. Jung-
bauer eine Reinigung angeordnet; da hierfür Eigenper-
sonal nicht zur Verfügung stand, wurde diese an die
Firma Titan (Reinigungsfirma Grundschule) beauftragt.
Reinigung Kiosk
Ein GR bemerkt hierzu, dass er die Stellungnahme
vom Kämmerer und der Verwaltung in Frage stellt.
Die Aussage, der Kiosk wurde gereinigt zurückgegeben
und bei der Übergabe war dieser dann in einem deso-
laten Zustand, wieso kann Verwaltung sagen, dass der
Kiosk gereinigt zugegeben wurde. Was sollte in der
Zwischenzeit passiert sein.
Eine GR‘in sagt hierzu, dass die Reinigung eigentlich
im Aufgabengebiet des Pächters liegt. Der Kiosk muss
immer nochmal gereinigt werden, bevor die
Schwimmsaison wieder eröffnet wird. Der 1.BGM geht
davon aus, dass seit 2025 wird ein Protokoll über die
Reinigung erstellt wird.
Förderantrag
Ein GR merkt hierzu an, dass der Vordruck für den För-
derantrag abgeändert werden sollte.
Das Formular wurde bereits in den Vorlagen geändert
und veröffentlicht.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim nimmt die Ausführungen
der Verwaltung zur Kenntnis, mit den Erläuterungen
zu den Prüfungsbemerkungen besteht Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14   Nein: 0   Anwesend: 14

Feststellung der Jahresrechnung 2020
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2020 gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem Gemein-
derat Kirchheim in der Gemeinderatssitzung vom
13.11.2025 vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Die im Haushaltsjahr 2020 angefallenen überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushalts-
überschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind
und die Genehmigung nicht schon in früheren Ge-
meinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art.
66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.
Beschluss:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Kirchheim 2020
wird mit den in der Anlage aufgeführten Abschlusser-
gebnissen festgestellt.
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Abstimmungsergebnis:    Ja: 13    Nein: 0   Anwesend: 13
                                                          (GR Hr. Felix abwesend)
Entlastung der Jahresrechnung 2020 gem. Art. 102
Abs. 3 GO

Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO, stellt der Gemeinderat
nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahres-
rechnung und der Jahresabschlüsse und Aufklärung
etwaiger Unstimmigkeiten die Jahresrechnung fest
und beschließt über die Entlastung.
Nachdem die Jahresrechnung 2020 mit vorherigem
Beschluss festgestellt wurde, kann auch über die Ent-
lastung der Jahresrechnung beschlossen werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim beschließt, dass der Jah-
resrechnung der Gemeinde Kirchheim für das Haus-
haltsjahr 2020 gem. Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung er-
teilt wird.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14

Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung der Jah-
resrechnung 2021 der Gemeinde Kirchheim

Am 09.10., 21.10. u. 19.11.2025 fanden im Bespre-
chungsraum der Verwaltungsgemeinschaft die örtli-
chen Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen
2020 – 2023 der Gemeinde Kirchheim durch den
Rechnungsprüfungsausschuss statt.
Der Prüfbericht für das Haushaltsjahr 2021 wird dem
Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Zu den im Prüfbericht aufgeführten besonderen Be-
merkungen aus den Belegprüfungen nimmt die Ver-
waltung wie folgt Stellung:
1. Haushaltsstelle 0.0200.5620 – Beleg 3
TÜV Rheinland Akademie – Seminar- und Prüfungsge-
bühr Schulung Schädlingsbekämpfung Bauhöfe Lkr.,
3.915,10 EUR
Lt. Rechnung 18 Teilnehmer – diese können nicht alle
von der Gemeinde Kirchheim sein. Auf der Buchungs-
stelle wurde keine Kostenerstattung/-beteiligung von
Dritten („Rotabsetzung“) festgestellt.
Stellungnahme:
Die Kosten wurden zwischenzeitlich anteilig an die
teilnehmenden Gemeinden verrechnet.
2. Haushaltsstelle 0.3602.5165 – Beleg 26
Pflanzenhandel Münkel – diverse Pflanzen Grünanla-
gen Kirchheim und Gaubüttelbrunn
3.289,72 EUR – Rechnung vom 17.11.2021.
Der Haushaltsansatz betrug lediglich 5.000 EUR. Die
Überschreitung übersteigt den Genehmigungshöchst-
betrag des Bürgermeisters. Liegt ein (nachträglicher)
GR-Beschluss vor / erfolgte eine Information des Ge-
meinderates?

Stellungnahme:
Gem. Geschäftsordnung obliegt dem Gemeinderat die
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben über
3.000,00 €. Der Haushaltsansatz von 5.000,00 € war
bei war Rechnungsstellung bereits überschritten. In
der Sitzung des Gemeinderates vom 18.11.2021
wurde dieser zwar über die Pflanzungen informiert,
die Rechnung wurde jedoch nicht zur Genehmigung
vorgelegt.
Ein GR sagt hierzu, dass zukünftig darauf zu achten ist,
dass der Gemeinderat über überplanmäßige Ausga-
ben über 3.000,00 € beschließen soll.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim nimmt die Ausführungen
der Verwaltung zur Kenntnis, mit den Erläuterungen
zu den Prüfungsbemerkungen besteht Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14

Feststellung der Jahresrechnung 2021

Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr
2021 gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Gemein-
derat Kirchheim in der Gemeinderatssitzung vom
13.11.2025 vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Die im Haushaltsjahr 2021 angefallenen überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushalts-
überschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind
und die Genehmigung nicht schon in früheren Ge-
meinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art.
66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.
Beschluss:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Kirchheim 2021
wird mit den in der Anlage aufgeführten Abschlusser-
gebnissen festgestellt.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14

Entlastung der Jahresrechnung 2021 gem. Art. 102
Abs. 3 GO
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO, stellt der Gemeinderat
nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahres-
rechnung und der Jahresabschlüsse und Aufklärung
etwaiger Unstimmigkeiten die Jahresrechnung fest
und beschließt über die Entlastung.
Nachdem die Jahresrechnung 2021 mit vorherigem
Beschluss festgestellt wurde, kann auch über die Ent-
lastung der Jahresrechnung beschlossen werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim beschließt, dass der Jah-
resrechnung der Gemeinde Kirchheim für das Haus-
haltsjahr 2021 gem. Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung er-
teilt wird.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
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Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung der Jah-
resrechnung 2022 der Gemeinde Kirchheim

Am 09.10., 21.10. u. 19.11.2025 fanden im Bespre-
chungsraum der Verwaltungsgemeinschaft die örtli-
chen Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen
2020 – 2023 der Gemeinde Kirchheim durch den
Rechnungsprüfungsausschuss statt.
Der Prüfbericht für das Haushaltsjahr 2022 wird dem
Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Zu den im Prüfbericht aufgeführten besonderen Be-
merkungen aus den Belegprüfungen nimmt die Ver-
waltung wie folgt Stellung:
Haushaltsstelle 0.0200.6312 – Belege 14, 41, 56
Memo AG – 50 Thermos-Isoliertrinkflaschen – Baby-
begrüßung 1.209,03 EUR
und
Memo AG – 264 Tassen Jubilare 1.440,80 EUR
und
Memo AG – 50 digitale Thermo-/Hygrometer Jubi-
lare/Gemeinderäte 624,16 EUR
Wie viele der Präsente sind noch vorhanden?
Stellungnahme:
Die Isolierflaschen sind aufgebraucht, werden auch
nicht mehr nachbestellt.
Die Tassen werden bei Bedarf nachbestellt, aktuell
sind noch 155 Stück vorhanden (Stand 26.11.2025).
Thermometer sind noch 21 Stück vorhanden.
Haushaltsstelle 0.0200.6312 – Beleg 19
Fotografie Grunert/Held, Veitshöchheim – Bilder Web-
site, Publikationen etc. 2.473,90 EUR
Bewirtschaftung Bgm./GR-Beschluss?
Stellungnahme:
Die Bestellung erfolgte durch Herrn 1. Bgm Jungbauer.
In der Regel werden Bestellungen -wie auch in vorlie-
gendem Fall – nicht mit der GL abgesprochen. Sie er-
folgten in dem Verfügungsrahmen des Bürgermeis-
ters. Für den Betrag war kein GR-Beschluss erforder-
lich.
Der jeweilige Bürgermeister wird -wie bisher so auch
künftig- darauf hingewiesen, dass kostengünstige Lö-
sungen angestrebt werden.
Haushaltsstelle 0.0200.6312 – Belege 20, 23
Maibaumaufstellung – Gutscheine
FFW Kirchheim – 550,50 EUR
FFW Gaubüttelbrunn – 238,00 EUR
Im Jahr 2022 wurden für Feiern/Ehrungen auf dieser
Haushaltsstelle ca. 11.000 EUR verausgabt (incl. Ein-
weihung P&R-Platz).
Aufgrund der Haushaltslage sollte beraten werden,
was und in welchem Umfang sich die Gemeinde noch
leisten kann/will bzw. ob der Haushaltsansatz gede-
ckelt wird.

Stellungnahme:
Der jeweilige Bürgermeister wird -wie bisher so auch
künftig- darauf hingewiesen, dass kostengünstige Lö-
sungen angestrebt werden.
Haushaltsstelle 0.0200.6620 – Beleg 4
Sport Thieme – Ersatzbeschaffung Fußballtor Sport-
platz Gaubüttelbrunn nach Beschädigung durch
Sturmschaden 739,28 EUR. Zuständigkeit der Ge-
meinde Kirchheim oder DJK-SV Gaubüttelbrunn? Soll-
ten wir zuständig sein – Versicherungsfall?
Stellungnahme:
Dieser Sturmschaden (ein größerer Ast von den auf
Gemeindegrund befindlichen Bäumen hat das Tor be-
schädigt) wurde damals bereits durch die Verwaltung
an die Versicherung gemeldet. Eine Sachversicherung
hat jedoch die Gemeinde für den Sportplatz nicht ab-
geschlossen. Auch die gemeindliche Haftpflichtversi-
cherung hat die Schadensübernahme abgelehnt, da
Sturmschäden höhere Gewalt sind und damit kein
Versicherungsschutz besteht.
Haushaltsstelle 0.0242.6322 – Beleg 7
Fotografie Grunert/Held, Veitshöchheim – Bilder Web-
site, Rathaus – lt. Rechnung – Anzahl 6, 954,98 EUR. Es
sollte künftig nach kostengünstigeren Lösungen ge-
sucht werden (z. B. Fotoclub etc.).
Stellungnahme:
Die Bestellung erfolgte durch Herrn 1. Bgm Jungbauer.
In der Regel werden Bestellungen -wie auch in vorlie-
gendem Fall – nicht mit der GL abgesprochen.
Der jeweilige Bürgermeister wird -wie bisher so auch
künftig- darauf hingewiesen, dass kostengünstige Lö-
sungen angestrebt werden.
Haushaltsstelle 0.2102.5000 – Beleg 18
Fa. Ziegler GmbH, Würzburg – Küchenarmatur Aus-
schank Turnhalle Kirchheim 1.267,39 EUR
Leistung vom 23.06.2021!
Es ist unklar, wo der Einbau erfolgte.
Es wurden über 6 Stunden Reparaturkosten berech-
net!
Die Kosten der Armatur betrugen 851,50 EUR netto!
Stellungnahme:
Die Armatur ist in der Kaffeebar der Turnhalle ver-
baut. Nach Rücksprache mit dem Installateur sowie
den örtlichen Vereinen war der Einbau der Armatur
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Stichleitung)
erforderlich, da eine automatische Spülung gewähr-
leistet sein muss.
Allerdings ist nicht nachvollziehbar, warum für den
Einbau sechs Arbeitsstunden berechnet wurden.
Haushaltsstelle 0.4360.6622
Notunterkunft Flüchtlinge Ukraine in Gaubüttelbrunn
Einnahmen/Erstattungen im Jahr 2022 konnten nicht
festgestellt werden.
Wann wurden diese gebucht und wurden alle Kosten
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der Gemeinde erstattet?
Stellungnahme:
Die Abrechnung lt. Mitvertrag wurde im Juni 2024 an
den Landkreis übermittelt. Hiernach ist ein Betrag i. H.
v. 5.501,64 € zu erstatten. Nachdem noch Rückfragen
zur Abrechnung bestanden, wurde der Betrag erst im
Haushaltsjahr 2025 erstattet und gebucht.
Haushaltsstelle 0.5700.5162 – Beleg 9
Schlüpper.de – Poloshirts (11 Stück) und Caps (3
Stück) für Badeaufsichten
313,30 EUR (incl. MWSt. – diese wurde getrennt ver-
bucht).
Sind die Shirts der Saisonkräfte noch vorhanden oder
wurden diese überlassen?
Stellungnahme:
Die Beckenaufsichten werden zu Beginn der Saison
mit Poloshirts und Caps ausgestattet. Diese sind nicht
personalisiert. Am Ende der Saison werden die Shirts -
wenn verschlissen- bei den Aufsichten belassen oder
entsorgt, andernfalls in der nächsten Saison erneut
ausgegeben. Caps werden generell nicht erneut aus-
gegeben.
Haushaltsstelle 0.5700.5430 – Beleg 1
Schwimmbad – Grundreinigung Kiosk – Fa. TITAN –
Leistung vom 27.04.2022
532,37 EUR
Wie ist die Reinigung des Kiosk grundsätzlich geregelt?
Die Kosten sollten Bestandteil des Pachtvertrages sein
oder die Reinigung durch den Kioskbetreiber selbst
durchgeführt werden (zum Ende der Badesaison).
Siehe auch örtl. Prüfung Jahr 2020.
Stellungnahme:
Die Reinigung des Schwimmbadkiosks obliegt dem je-
weiligen Pächter.
Nach der Saison 2021 wurde der Kiosk von der Pächte-
rin nicht im gereinigten Zustand übergeben, da sie den
Kiosk auch für 2022 und darüber hinaus betreiben
wollte.
Im Jahr 2022 wurde der Kiosk neu verpachtet.
Vor der Schwimmbadöffnung 2022 befand sich der Ki-
osk in desolatem Zustand. Per Mail vom 11.4.2022
wurde daher vor Übergabe durch Herrn 1. Bgm. Jung-
bauer eine Reinigung angeordnet; da hierfür Eigenper-
sonal nicht zur Verfügung stand, wurde diese analog
2020 an die Firma Titan (Reinigungsfirma Grund-
schule) beauftragt.
Haushaltsstelle 0.6300.6325 – Beleg 1
F. Schmidt Salzniederlage, Würzburg – Auftausalz 25
kg-Säcke – 42 Stück, 224,91 EUR.
Ist eine Verwendung des Auftausalzes aus dem Salz-
silo nicht möglich?
Könnte, falls weiterhin erforderlich, das Salz über den
Landkreis bezogen werden?
Wäre eine kostengünstigere Beschaffung über die ILE

möglich?
Stellungnahme:
Nach Rücksprache mit Bauhofleiter Herrn Maier
wurde nach dem Umzug in den interkommunalen
Bauhof Moos eine Palette Salz in der Scheune von
Bauhofmitarbeiter Haaf eingelagert, um Leerfahrten
nach Moos zu vermeiden.
Aufgrund der aktuellen Wintersituation ist dies jedoch
nicht mehr erforderlich. Sollte es künftig wieder not-
wendig werden, wird beim Landkreis die Möglichkeit
einer entsprechenden Salzbeschaffung abgeklärt.
Haushaltsstelle 0.7711.5223 – Belege 2, 4, 6, 7
Fa. Amon, Weikersheim / Fa. Matterstock, Würzburg –
Kundendienst / Reparaturen Aufsitzmäher Stiga,
511,80 / 515,06 / 854,53 / 37,45 EUR
Sind weitere Reparaturen noch wirtschaftlich?
Stellungnahme:
Nach Rücksprache mit dem Bauhofleiter Hr. Maier
sind in dem Jahr außergewöhnliche Reparaturen di-
verser größerer Defekte, unter anderem an der Len-
kung und dem Mähwerk, entstanden. In den darauf-
folgenden Jahren pendelten sich die Kosten wieder
ein. Es entstanden die jährlichen Kundendienst-Kosten
sowie Kosten für Verschleißteile. Es kamen nur klei-
nere nutzungsbedingte Reparaturen vor.
Ein GR ist der Auffassung, wenn Gutscheine für das
Maibaumaufstellen ausgegeben werden, beide Ort-
schaften (Kirchheim/Gaubüttelbrunn) gleich ausgege-
ben werden, es sollen keine Unterschiede gemacht
werden.
Grundreinigung Kiosk
Die Reinigung des Kiosks wird seit 2025 per Protokoll
festgehalten.
Es wurde ebenfalls im Januar 2026 Salz-Sackware wie-
der gekauft, da kein Salz im Salzlager mehr vorhanden
war.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim nimmt die Ausführungen
der Verwaltung zur Kenntnis, mit den Erläuterungen
zu den Prüfungsbemerkungen besteht Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein: 0   Anwesend: 14
Feststellung der Jahresrechnung 2022
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2022 wurde dem Gemein-
derat Kirchheim in der Gemeinderatssitzung vom
13.11.2025 vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Die im Haushaltsjahr 2022 angefallenen überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushalts-
überschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind
und die Genehmigung nicht schon in früheren Ge-
meinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art.
66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.
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Beschluss:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Kirchheim 2022
wird mit den in der Anlage aufgeführten Abschlusser-
gebnissen festgestellt.
Abstimmungsergebnis: Ja: 13   Nein: 0   Anwesend: 13

                 (Fr. GR´in Boyks abwesend)
Entlastung der Jahresrechnung 2022 gem. Art. 102
Abs. 3 GO
Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO, stellt der Gemeinderat
nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahres-
rechnung und der Jahresabschlüsse und Aufklärung
etwaiger Unstimmigkeiten die Jahresrechnung fest
und beschließt über die Entlastung.
Nachdem die Jahresrechnung 2022 mit vorherigem
Beschluss festgestellt wurde, kann auch über die Ent-
lastung der Jahresrechnung beschlossen werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim beschließt, dass der Jah-
resrechnung der Gemeinde Kirchheim für das Haus-
haltsjahr 2022 gem. Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung er-
teilt wird.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 13   Nein:  0   Anwesend: 13

                                       (Abwesend GR´in Boyks)
Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung der Jah-
resrechnung 2023 der Gemeinde Kirchheim
Am 09.10. und 21.10.2025 fand im kath. Pfarrheim
Kirchheim die örtliche Rechnungsprüfung der Jahres-
rechnungen 2020 – 2023 der Gemeinde Kirchheim
durch den Rechnungsprüfungsausschuss statt.
Der Prüfbericht für das Haushaltsjahr 2023 wird dem
Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gegeben.
Zu den im Prüfbericht aufgeführten besonderen Be-
merkungen aus den Belegprüfungen nimmt die Ver-
waltung wie folgt Stellung:
1. Haushaltsstelle 0.7711.5223 – Beleg 3
Gemeinde Giebelstadt - Beteiligung am Unkrautver-
nichter 1.174,73 EUR/Jahr (entspricht 20 %). Ist das
Gerät tatsächlich in Kirchheim im Einsatz?
Stellungnahme:
Laut dem Bauhofleiter kommt das Heißwassergerät
zur Unkrautvernichtung in der Gemeinde Kirchheim
regelmäßig zum Einsatz.
2. Haushaltsstelle 0.8151.6410 – Beleg 1
Umsatzsteuermeldung 2022 - aus der Meldung an das
Finanzamt ist ersichtlich, dass beim Betrieb der Sport-
gaststätte die Ausgaben die Einnahmen erheblich un-
terschreiten (ca. - 7.400 EUR). Dies sollte im Gemein-
derat thematisiert werden.
Stellungnahme:
Über das Pachtverhältnis für die Sportgaststätte
wurde im Gemeinderat in der Vergangenheit des Öf-
teren diskutiert. Eine Erhöhung der Pacht erfolgte
letztmals zum 01.11.2024 um knapp 17 %. Der neue
Pachtvertrag wurde mit einer nochmaligen Erhöhung
von etwas über 8 % abgeschlossen.

3. Haushaltsstelle 1.7000.9535 – Belege 2, 3, 4
Kanalanschluss Am Rimbach 17, Insges. ca. 20.000
EUR
War kein Kanalanschluss vorhanden?
Stellungnahme:
Ein Kanalanschluss für das Grundstück wurde im Zuge
der Erschließung des Bauabschnitts 2 des Baugebiets
„Am Rimbach“ in Jahr 1994 bis ins Grundstück verlegt.
Wie in Vorbereitung zur Bebauung des Grundstücks
festgestellt wurde, war das Gefälle der bis ins Grund-
stück verlegten vorhandene Grundstücksanschlusslei-
tung anders als in den Bestandsunterlagen dargestellt,
nicht in Fließrichtung des in der Straße „Am Rimbach“
verlegten Sammelkanals angelegt, sondern wies ein
Gefälle in Richtung des Grundstücks auf.
Im Zuge der Gebäudeerstellung wurde daher die bis
ins Grundstück verlegte vorhandene Grundstücksan-
schlussleitung mit einem Gefälle in Richtung des Sam-
melkanals in der Straße „Am Rimbach“ erneuert.
Ein GR merkt an, dass er sich nicht mehr genau daran
erinnern kann, ob dies im Gemeinderat angesprochen
bzw. genehmigt wurde. Darauf solle zukünftig beach-
tet werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim nimmt die Ausführungen
der Verwaltung zur Kenntnis, mit den Erläuterungen
zu den Prüfungsbemerkungen besteht Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
Feststellung der Jahresrechnung 2023
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2023 gem. Art. 102 Abs. 3 GO
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Gemein-
derat Kirchheim in der
Gemeinderatssitzung vom 13.11.2025 vollinhaltlich
zur Kenntnis gegeben.
Die im Haushaltsjahr 2023 angefallenen überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushalts-
überschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind
und die Genehmigung nicht schon in früheren Ge-
meinderatsbeschlüssen erfolgt ist, hiermit gemäß Art.
66 Abs. 1 GO nachträglich genehmigt.
Beschluss:
Die Jahresrechnung der Gemeinde Kirchheim 2023
wird mit den in der Anlage aufgeführten Abschlusser-
gebnissen festgestellt.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
Entlastung der Jahresrechnung 2023 gem. Art 102
Abs. 3 GO

Gemäß Art. 102 Abs. 3 GO, stellt der Gemeinderat
nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahres-
rechnung und der Jahresabschlüsse und Aufklärung



Gemeinde Kirchheim        Seite 28

etwaiger Unstimmigkeiten die Jahresrechnung fest
und beschließt über die Entlastung.
Nachdem die Jahresrechnung 2023 mit vorherigem
Beschluss festgestellt wurde, kann auch über die Ent-
lastung der Jahresrechnung beschlossen werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim beschließt, dass der Jah-
resrechnung der Gemeinde Kirchheim für das Haus-
haltsjahr 2023 gem. Art. 102 Abs. 3 GO Entlastung er-
teilt wird.
Abstimmungsergebnis:  Ja: 14   Nein:  0   Anwesend: 14
Verpachtung einer Teilfläche des Grundstücks FlurNr.
3331, Gemarkung Gaubüttelbrunn, Schindplatz

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.09.2025
beschlossen, den laufenden Pachtvertrag mit Herrn
Alfred Götzelmann für eine Teilfläche des Flurstücks
3331 der Gemarkung Gaubüttelbrunn, Schindplatz,
maximal um 1 Jahr zu verlängern, mit einer Verlänge-
rungsklausel um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht
einer der beiden Vertragspartner mindestens drei Mo-
nate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer einer
Verlängerung schriftlich widerspricht.
Die Teilfläche hat eine Größe von 1.477 qm.

Innerhalb dieser Teilfläche befindet sich zudem eine
Teilfläche der vom Landesamt für Umwelt kartiertem
Biotops Nr. 6325-0040-001 - „Ehemalige Steinbrüche
nordwestlich von Gaubüttelbrunn“.
Es sind keine Angebote eingegangen. Ein Interessent
sagte, die Kündigungsfrist von sechs Monaten sei ihm
zu kurz gewesen.
Der Gemeinderat ist sich einig, die Verpachtung des
Grundstückes soll noch einmal im Mitteilungsblatt
Februar 2026 ausgeschrieben werden.
Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Austrags-
haus als Bungalow auf dem Flurstück 792, Gemar-
kung Kirchheim, Rothweg 34 b+c

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.07.2025
(TOP 5 Ö) dem Antrag auf Vorbescheid zum Neubau
eines Austragshaus als Bungalow auf dem Flurstück
792, Gemarkung Kirchheim, Rothweg 34 b+c, einstim-
mig zugestimmt.

Das Grundstück befindet sich im Außenbereich. Die
Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesi-
chert.
Das Landratsamt Würzburg hat mit Schreiben vom
18.12.2025 festgestellt, dass eine bauplanungsrechtli-
che Zulässigkeit derzeit nicht als gegeben angesehen
wird., weshalb es nur zu einem Ablehnungsbescheid
kommen könne.
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Kirchheim am geplanten Ort weist hier Wald-
fläche aus, wogegen die Errichtung des geplanten
Wohngebäudes verstoßen würde.

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Gesetzge-
bung haben die Gemeinden durch den § 246 e BauGB
mittlerweile weitreichendste Kompetenzen bekom-
men, die im vorliegenden Fall zu einer Andersbeurtei-
lung führen könnten.
Nach § 246 e BauGB kann das Landratsamt Würzburg
mit der Zustimmung der Gemeinde von den Vorschrif-
ten des Baugesetzbuches oder den aufgrund dieses
Baugesetzbuches erlassenen Vorschriften abweichen,
wenn die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist
und der Errichtung von Wohnzwecken dienender Ge-
bäude dient.
Mit dem Antragsteller fand daher eine Besprechung
am 12.01.2026 im Rathaus statt.
Auch entsprechend dem Wortlaut der naturschutz-
fachlichen Stellungnahme vom 09.09.2025 entsteht
das geplante Bungalow auf einer bereits versiegelten
Fläche, wo sich derzeit noch das Gartenhaus inkl. Un-
terkellerung mit Lagerflächen befinden. Lediglich für
die Zufahrt ist eine Befestigung mit Rasengittersteinen
entlang der Fahrspur im Umfang von wenigen Quad-
ratmetern auf aktuell mesophilem Grünland geplant.
Ggf. müssen im Zuge der Erreichbarkeit der Baustelle
kleinere Gehölzentfernungen von jungen Bäumen und
Sträuchern erfolgen. Größere, und damit auch wert-
vollere Gehölze sollen jedoch erhalten bleiben.
Eine Zustimmung hierzu entfaltet Präzedenzfall-Wir-
kung für die Zukunft.



Gemeinde Kirchheim        Seite 29

Herr Bgm Stück, ob eine Bauausschuss Sitzung vor der
nächsten GR-Sitzung stattfinden soll. Vom Gemeinde-
rat wird keine Bauausschusssitzung gewünscht.
Der Tagesordnungspunkt soll erneut auf die Tagesord-
nung der nächsten GR-Sitzung am 05.02.2026 genom-
men werden.
Information / Sonstiges
Schwimmbad – Abrechnung
Die Abrechnung befindet sich derzeit in Bearbeitung.
Schwimmbad – Folie
Die Kostenfortschreibung wird aktualisiert.
Sollten wir weiterhin davon ausgehen, dass noch aus-
reichende Mittel im Budget vorhanden sind, erfolgt im
nächsten Schritt eine Anfrage bei der Regierung von
Unterfranken ob die weitere Folie förderfähig ist.
Schwimmbad – Rutsche
Der Einbautermin wurde angefragt; Rückmeldung
steht noch aus.
Schwimmbad – Gestaltung Technikgebäude
Die Grundschule erstellt neue getöpferte Fische zur
Dekoration des Technikgebäudes.
Haushalt
Der Haushalt des Grundschulverbands wurde verab-
schiedet
Der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft wurde
verabschiedet.
Der HH der Gemeinde wird direkt anschließend er-
stellt.
Bürgerversammlungen
Es gab 59 Präsenz-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
sowie 13 Online-Teilnehmende.
Damit wurde die Reichweite im Vergleich zu früher
nahezu verdoppelt.

Informationen zur Kommunalwahl
Bei den Gemeinde- und Landkreiswahlen in Bayern wer-
den rund 39.500 kommunale Mandatsträger für grund-
sätzlich sechs Jahre gewählt – in der Gemeinde Kirch-
heim die Gemeinderatsmitglieder, im Landkreis Würz-
burg Landrätin und Landrat sowie die Kreistage.
Der Wahltermin für die Gemeinde- und Landkreiswahlen
in Bayern ist Sonntag, 8. März 2026.
Die Wahllokale sind von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.
Sie haben bei Gemeinderat und Kreistag mehrere Stim-
men:
Kumulieren bedeutet, dass einzelnen sich bewerbenden
Personen bis zu maximal drei Stimmen gegeben werden
können.
Panaschieren ermöglicht es den Wählerinnen und Wäh-
lern, auch Kandidatinnen und Kandidaten auf verschie-
denen Listen anzukreuzen und damit sich bewerbende
Personen verschiedener Parteien und Wählergruppen zu
wählen.
Eine vorgeschlagene Liste kann über das Listenkreuz
auch als Ganzes angenommen werden. Dadurch erhält
jede sich bewerbende Person in der darin aufgeführten
Reihenfolge eine Stimme. Es ist auch möglich, innerhalb
der Liste einzelne Kandidatinnen und Kandidaten zu
streichen. Werden neben einem Listenkreuz auch Stim-
men (einfach oder gehäufelt) an einzelne Kandidatinnen
und Kandidaten dieses Wahlvorschlags sowie anderer
Wahlvorschläge verteilt, so werden zunächst die einzeln
vergebenen Stimmen gezählt und verbleibende Stimmen
den nicht gekennzeichneten Bewerberinnen und Bewer-
bern der angekreuzten Liste in der dort aufgeführten
Reihenfolge zugerechnet. Es ist ebenso möglich, die zu
vergebenden Stimmen ohne Listenkreuz auf einzelne Be-
werberinnen und Bewerber (einzeln oder gehäufelt, aus
einer oder aus mehreren Listen) zu verteilen.
Quelle: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Allgemeine Information:
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Info´s aus dem Landratsamt
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Mitteilungen der Kirchen, Vereine und Organisationen und Veranstaltungen

Termine Kirchheim März 2026

Sonntag, 01.03. 2. FASTENSONNTAG
                               10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde, anschl. Eintopfessen zu
                                                    Gunsten der Partnergemeinde Margarita Belen im Pfarrheim

Donnerstag, 05.03. 18:00 Uhr Messfeier

      Sonntag, 08.03. 3. FASTENSONNTAG
  9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde

      Donnerstag, 12.03. 18:00 Uhr Messfeier

      Samstag, 14.03. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Donnerstag, 19.03. 13:30 Uhr Messfeier, anschließend Seniorennachmittag im Pfarrheim

Sonntag, 22.03. 5. FASTENSONNTAG
16:00 Uhr Ewige Anbetung
18:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde

      Donnerstag, 26.03. 18:00 Uhr Messfeier

      Sonntag, 29.03. PALMSONNTAG
10:30 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde, mit Kommunionkinder

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Für Terminabsprachen von Taufen und kirchl. Trauungen bitte immer zuerst mit dem Pfarrbüro
     (09366/522, pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de) in Verbindung setzen. Die Anfrage wird dann an den Pfarrer
     weitergeleitet.
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgrund der frühen Abgabetermine für die Gemeindeblätter kann es danach noch zu
Terminänderungen kommen. Bitte beachten Sie deshalb auch immer die Aushänge an den Kirchen.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tickets für den Katholikentag (Frühbucherrabatt)
Vom 13.-17. Mai 2026 findet der Deutsche Katholikentag in Würzburg statt. Wir sollten uns dieses
einmalige Angebot vor unserer Haustüre nicht entgehen lassen!
Ab dem 3. März 2026 finden Sie das Programm unter https://www.katholikentag.de/programm
Über Ihre Pfarrbüros können Sie Tagestickets für 29€ statt 39€ beziehen. Die Tickets
beinhalten Eintritt zu den Indoor-Veranstaltungen sowie die Fahrt im ÖPNV. Gottesdienste
und das Open-Air-Programm sind frei zugänglich, das heißt die Tickets sind vor allem für die Tage Donnerstag,
Freitag und Samstag interessant!

    Bitte melden Sie sich bis zum 10. März 2026 in Ihrem Pfarrbüro.
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Termine Gaubüttelbrunn März 2026

 Samstag, 28.02. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

 Samstag, 07.03. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

 Freitag, 13.03. 18:00 Uhr Messfeier

      Sonntag, 15.03. 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
17:00 Uhr Ewige Anbetung
18:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde

      Mittwoch, 18.03. 13:30 Uhr Seniorennachmittag im Bürgerheim

      Samstag, 21.03. 17:00 Uhr Andacht am Friedhof, Stationenweg
18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

      Freitag, 27.03. 18:00 Uhr Messfeier

      Samstag, 28.03. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für Terminabsprachen von Taufen und kirchl. Trauungen bitte immer zuerst mit dem Pfarrbüro
(09366/522, pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de) in Verbindung setzen. Die Anfrage wird dann  an den
Pfarrer weitergeleitet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufgrund der frühen Abgabetermine für die Gemeindeblätter kann es danach noch zu
Terminänderungen kommen. Bitte beachten Sie deshalb auch immer die Aushänge an den Kirchen.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tickets für den Katholikentag (Frühbucherrabatt)

Vom 13.-17. Mai 2026 findet der Deutsche Katholikentag in Würzburg statt. Wir sollten uns dieses
einmalige Angebot vor unserer Haustüre nicht entgehen lassen!

Ab dem 3. März 2026 finden Sie das Programm unter https://www.katholikentag.de/programm

Über Ihre Pfarrbüros können Sie Tagestickets für 29€ statt 39€ beziehen. Die Tickets
beinhalten Eintritt zu den Indoor-Veranstaltungen sowie die Fahrt im ÖPNV. Gottesdienste
und das Open-Air-Programm sind frei zugänglich, das heißt die Tickets sind vor allem für die Tage Don-
nerstag, Freitag und Samstag interessant!

Bitte melden Sie sich bis zum 10. März 2026 in Ihrem Pfarrbüro.
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Informationsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird der Sprech- und Informationstag für Klein- und
Mittelbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei dieser ersten Orientierung
wird mit dem interessierten Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und Wege von
Problemlösungen entwickelt (z.B. Planungs- und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswe-
sen, Marketing, Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos.

Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.

Der nächste Sprechtag ist am
Mittwoch, 11. März 2026 von 9.00 - 12.00 Uhr.

Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.
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 Privatanzeigen
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